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Aktionärsrechte  
im neuen Aktienrecht
CORPORATE GOVERNANCE Am 19. Juni 2020 hat das Parlament das neue 
 Aktienrecht verabschiedet. Dieses sieht unter anderem Erleichterungen für die 
Ausübung der Aktionärsrechte und Modernisierungen für die Generalversamm-
lung vor. Ein kurzer Überblick über die Neuerungen. 

Autorin Ste fa n i e  Me i e r - G u b S e r

Die Stärkung der Corporate 
Governance und der Aktionärs-
rechte sowie die Modernisie-
rung der Generalversammlung 

waren neben der Anpassung der Kapital-
strukturen Hauptziele der Aktienrechts-
revision. Voraussichtlich 2022 treten die 
neuen Regeln in Kraft. 

AkTiONäRsREChTE
Einberufung: Aktionäre von nichtkotierten 
Gesellschaften, die (alleine oder zusam-
men) über mindestens 10 Prozent des 
Aktienkapitals oder der Stimmen verfü-
gen, können die Einberufung einer Gene-
ralversammlung verlangen (je 5 Prozent 
bei kotierten Gesellschaften). Das Gesuch 
muss schriftlich unter Angabe der Ver-
handlungsgegenstände und der Anträge 
gestellt werden.
Anträge und Traktandierung: Bei nichtko-
tierten Gesellschaften können Aktionäre 
mit mindestens 5 Prozent Aktienkapital 
oder Stimmen die Traktandierung von 
Verhandlungsgegenständen verlangen (je 
0.5 Prozent bei kotierten Gesellschaften). 
Mit der Traktandierung oder den Anträgen 
kann eine kurze Begründung  eingereicht 
werden, die in die Einberufung der Gene-
ralversammlung  aufgenommen werden 
muss. Entspricht der Verwaltungsrat dem 
Begehren um Traktandierung nicht, ist 
der Anspruch allenfalls gerichtlich durch-
setzbar.
Auskunft: An der Generalversammlung 
steht jedem Aktionär ein Auskunfts-
recht gegenüber dem Verwaltungsrat 

über Gesellschaftsangelegenheiten und 
gegenüber der Revisionsstelle über ihre 
Prüfung zu. Aktionäre nichtkotierter 
Gesellschaften mit mindestens 10 Pro-
zent Aktienkapital oder Stimmen können 
vom Verwaltungsrat auch ausserhalb der 
Generalversammlung Auskunft verlan-
gen. Das Gesuch muss schriftlich gestellt 
und die Auskunft innert vier Monaten 
erteilt werden, soweit sie für die Aus-
übung der Aktionärsrechte erforderlich 
ist und soweit damit keine Geschäftsge-
heimnisse oder andere schutzwürdigen 
Gesellschaftsinteressen verletzt wer-
den. Die Verweigerung der Auskunft ist 
schriftlich zu begründen. Die erteilte 
Antwort muss spätestens an der nächsten 
Generalversammlung zur Einsicht für alle 
Aktionäre aufgelegt werden.
Einsicht: Aktionäre mit mindestens 5 Pro-
zent Aktienkapital oder Stimmen jeder 
Gesellschaft können (soweit es für die 
Ausübung der Aktionärsrechte erforder-
lich ist und soweit keine Geschäftsge-
heimnisse oder andere schutzwürdigen 
Gesellschaftsinteressen verletzt wer-
den) die Geschäftsbücher und Akten der 
Gesellschaft einsehen. Der Verwaltungs-
rat muss die Einsicht innert vier Monaten 
gewähren. Verweigert er sie, muss er die 
Ablehnung schriftlich begründen. Das 
Einsichtsrecht ist allenfalls gerichtlich 
durchsetzbar.
sonderuntersuchung: Die Schwelle für die 
gerichtliche Anordnung einer Sonder-
untersuchung (bisher: Sonderprüfung) 
beträgt bei nichtkotierten Gesellschaf-

ten 10 Prozent des Aktienkapitals oder 
der Stimmen (je 5 Prozent bei kotierten 
Gesellschaften. Dazu muss glaubhaft 
gemacht werden, dass Gesetz oder Statu-
ten verletzt wurden und dies eine Schädi-
gung der Gesellschaft oder der Aktionäre 
zur Folge haben kann.
Auflösung: Aktionäre mit mindestens 10 
Prozent Aktienkapital oder Stimmen kön-
nen aus wichtigen Gründen gerichtlich 
die Auflösung nichtkotierter und kotier-
ter Gesellschaften verlangen. Das Gericht 
kann andere sachgemässe und zumutbare 
Lösungen anordnen.

MODERNisiERTE GV
Tagungsort: Die Generalversammlung 
kann gleichzeitig an verschiedenen Orten 
mit unmittelbarer Übertragung von Ton 
und Bild oder im Ausland stattfinden. Die 
Festlegung des Tagungsorts durch den 
Verwaltungsrat darf die Ausübung der 
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Dienstag, 24. November 2020, 17h30

Hotel Schweizerhof Zürich, Bahnhofplatz 7, 8001 Zürich

Details und Anmeldung:
www.swissboardforum.ch/events

event

Steuerfallen, die der VR vermeiden sollte
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Dienstag, 10. November 2020, 17:30 h

Stiftung zum Glockenhaus, Zürich

Details und Anmeldung:
www.swissboardforum.ch/events

event

Cyber Risks – Früherkennung für
den VR leicht gemacht
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Aktionärsrechte nicht in unsachlicher 
Weise erschweren.
Elektronische stimmrechtsausübung: 
Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass 
 Aktionäre, die nicht am Ort der General-
versammlung anwesend sind, ihre Rechte 
auf elektronischem Weg ausüben können.
Virtuelle GV: Die Generalversammlung 
kann ohne Tagungsort mit elektronischen 
Mitteln durchgeführt werden. Dabei muss 
sichergestellt sein, dass die Identität der 
Teilnehmer feststeht, die Voten unmittel-
bar übertragen werden, die Teilnehmer 
Anträge stellen und sich an der Diskussion 
beteiligen können und das Abstimmungs-
ergebnis nicht verfälscht werden kann.
stimmrechtsvertretung: Bei nichtkotier-
ten Gesellschaften bleibt die Organ- und 
Depotstimmrechtsvertretung zulässig, 
und die Statuten können vorsehen, dass 
eine Vertretung nur durch einen anderen 
Aktionär möglich ist. Unabhängige 
Stimmrechtsvertreter müssen die 
Stimmrechte weisungsgemäss ausüben 
und sich bei fehlender Weisung der 
Stimme enthalten. 

Schwellenwerte für die ausübung der aktionärsrechte.  Grafik: Swissboardforum


